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Grillplatz an der Schwarzen Hütte 
 

Platzordnung 
 
Der Grillplatz „Schwarze Hütte“ ist ein öffentlicher Platz, der jedem Besucher zugänglich ist.  Im 
Einvernehmen mit der Stadt Rheinau und der Forstverwaltung sind folgende Punkte zum Schutz 
des Waldes und der Tierwelt unbedingt zu beachten: 
 
1. Veranstaltungen dürfen nur in unmittelbarer Nähe der Hütte/Überdachung durchgeführt 

werden. 
2. Nach § 41 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes besteht in der Zeit vom 1. März bis – 31. Oktober 

im Wald Rauchverbot. 
 

3. Selbstverständlich gelten auch auf dem Grillplatz die Naturschutz- und Umweltschutzgesetze. 
 

4. Das Betreten des Waldes außerhalb eines Umkreises von rund 100 Metern sollte vermieden 
werden.  
 

5.  Der Platz ist vom Benutzer sauber zu verlassen. Abfall ist vom Verursacher mitzunehmen. 
(Gültige Abfallentsorgungsgesetz) 
 

6. Die Straßen und Durchfahrten müssen freigehalten werden. Absperrungen sind nicht 
zugelassen. 
 

7. Die Benutzung der Feuerstelle ist nur gestattet, wenn zur Brandbekämpfung ein Feuerlöscher 
von mindestens 6 kg zur Verfügung steht. Der Feuerlöscher muss griffbereit neben der 
Feuerstelle sein. Die Feuerstelle muss so lange beaufsichtigt bleiben, bis das Feuer 
vollständig erloschen ist. 
Sollte die Brandbekämpfung aus eigener kraft nicht mehr möglich sein ist Unverzüglich die 
Feuerwehr 112 zu rufen.  
 

8. Der Grill darf nur mit Holzkohle befeuert werden. Das Verbrennen von Paletten ist auch in der 
offenen Feuerstelle nicht gestattet. 

 
9. Elektroaggregate (Stromerzeuger) dürfen gem. Staatl. Forstamt nicht betrieben werden. Der 

Heimatbund Freistett e.V., sowie die Körperschaften des öffentlichen rechts sind von allen 
Ersatzansprüchen freigestellt, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen von Teilnehmern oder von Dritten erhoben werden. (Stadt Rheinau 
AZ 100.5-10.2/sch vom 22.04.1994) 
 

10. Anmietung 
 

Die Bauten und der Grill werden vom Heimatbund Freistett e.V. erhalten und verwaltet. Die 
Benutzung des Platzes ist mindestens 1 Woche vorher anzumelden. 
 

Infos unter www.heimatbund-freistett.de/Schwarze Hütte 
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